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Durch die Vornote sind bereits 40 % der Prüfungsleistungen, die in die Endnote eingehen, eingebracht. 
 

 

Durch die Noten für den Prüfungsunterricht in den beiden Ausbildungsfächern fließen weitere 30% (15% je praktische 
Prüfung) der Prüfungsleistungen in die Endnote ein. 
 

 

 Im Vorfeld 

 Eröffnung der Themen für die praktische Prüfung: 
     10 Werktage vor dem Prüfungstermin (d.h. ohne Sa, So u. Feiertage) durch das Seminar.        
 Am Vormittag des letzten Werktags vor der Prüfung:  

Eingangsstempel sowie Unterschrift der Schulleitung auf mindestens 1 der 5 Exemplare des schriftlichen Entwurfs (pro 
Fach) für die Prüfungsakte.  
Im Fach evangelische und katholische Religion werden 6 Exemplare des schriftlichen Entwurfs benötigt, falls eine 
Kirchenvertretung bei der praktischen Prüfung anwesend ist.  

 
 

Am praktischen Prüfungstag: 
Prüfungsunterricht an der Schule 
 Für die Durchführung der Anhörung, und der Notenfindungen bitten wir um Bereitstellung eines Raumes.  
 Nach den praktischen Prüfungen erfolgen die Anhörungen zu den Stunden und dann die Notenfindungsphasen. 
 
 Die Noten der praktischen Prüfungen (Prüfungsunterricht im Fach GB und im 2. Fach) werden bei der Eröffnung des 

Gesamtergebnisses von dem Prüfungsvorsitz eröffnet. 
 
Allgemeine Hinweise: 
 Bei Erkrankung der/des LAA am Prüfungstag: Vorlage eines ärztlichen Prüfungsunfähigkeitsattestes ist unbedingt 

notwendig!)   Information an die Prüfungskommission muss zusätzlich per Telefon erfolgen. 
 

 Über die Beratungs- und Bewertungsgespräche des Prüfungsausschusses ist unbedingt Stillschweigen zu bewahren 
(Verschwiegenheitspflicht!). Auch weitere teilnehmende dienstinteressierte Personen sind dazu verpflichtet.  

 
 
 

Und dann:  
 Ab dem praktischen Prüfungstag: Einsatz der LAA mit 12 x 50 Min. eigenverantwortlichem Unterricht ohne Erhöhung 

der Bezüge, zusätzlich sind Aufstockungsverträge möglich (ADD).  
 Teilnahme an Seminarveranstaltungen ist weiterhin Pflicht. Dies ist beim Unterrichtseinsatz zu bedenken. (Status 

LAA bleibt bis zum Ende des Vorbereitungsdienstes). 
 

 

 

Die Noten für die mündlichen Prüfungen werden mit insgesamt 30% gewertet (10% je Teilprüfung). Diese Teilleistungen 
werden bereits bei den drei vorgezogenen Prüfungen (GB, 2. Fach, BS) erbracht.  
 


